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Antrag 

Fraktion der SPD Hannover, den 08.11.2016 
Fraktion Bündnis 90/Die Grünen  

Mehrsprachigkeit fördern - Angebote an Niedersachsens Schulen ausbauen! 

Der Landtag wolle beschließen: 
Entschließung 

Mittlerweile weist ein Viertel der Bevölkerung einen Migrationshintergrund auf, und viele Schülerin-
nen und Schüler sind mehrsprachig aufgewachsen. Mehrsprachigkeit ist ein Potenzial, das durch 
die Schaffung und Weiterentwicklung passender Angebote und die Anerkennung dieser Leistung 
an unseren Schulen gefördert werden sollte. 

Wissenschaftliche Untersuchungen weisen seit Langem auf die Rolle des vollständigen Erwerbs 
der Herkunftssprache sowohl allgemein für die Entwicklung kognitiver Fähigkeiten als auch speziell 
für den Erwerb einer Zweit- oder Drittsprache hin. Die Erstsprache ist folglich kein „Störfaktor“ für 
den schulischen Werdegang. Ganz im Gegenteil ist das richtige Erlernen und Beherrschen der 
Herkunftssprache eine wichtige Voraussetzung für schulischen Erfolg. Die Mehrsprachigkeit und 
somit auch der Erwerb der sogenannten Herkunftssprache sollten daher von Beginn gefördert wer-
den. 

Durch den Erlass „Förderung von Bildungserfolg und Teilhabe von Schülerinnen und Schülern 
nichtdeutscher Herkunftssprache“ vom 1. Juli 2014 hat Niedersachsen wichtige Maßnahmen zur 
Förderung der Mehrsprachigkeit ergriffen. Die darin enthaltenen Möglichkeiten gilt es weiterhin dem 
Bedarf entsprechend anzuwenden und auszubauen sowie auf der Grundlage der derzeitigen Erfah-
rungen weiterzuentwickeln. Die Förderung der Mehrsprachigkeit, insbesondere das Angebot der 
herkunftssprachlichen Lernangebote und Leistungsanerkennung, decken bisher immer noch nicht 
den Bedarf ab. Es ist zu beobachten, dass die Nachfrage nach herkunftssprachlichem Unterricht 
immer noch höher ist als das Angebot. Auch wird die Förderung der Mehrsprachigkeit oftmals auf 
einen herkunftssprachlichen Unterricht in Randstunden oder als AG reduziert, ohne für das Zeugnis 
relevant zu sein. Darüber hinaus bleibt es eine Herausforderung, geeignete Lehrkräfte für das An-
gebot des herkunftssprachlichen Unterrichts zu finden, sei es, weil sich aufgrund mangelnder At-
traktivität und schlechter Einstellungschancen nicht genügend Studierende für eine Ausbildung ent-
scheiden oder sei es, weil es nicht genügend Ausbildungsmöglichkeiten im Bereich herkunfts-
sprachlicher Lehramtsfächer gibt, sodass interessierte Studierende keinen Studienplatz finden. 

Vor diesem Hintergrund begrüßt der Landtag, 

– dass die Landesregierung mit dem Erlass „Förderung von Bildungserfolg und Teilhabe von 
Schülerinnen und Schülern nichtdeutscher Herkunftssprache“ vom 1. Juli 2014 besonders im 
Primarbereich, aber auch im Sekundarbereich, wichtige Bausteine für die Förderung der Mehr-
sprachigkeit gelegt hat, 

– dass über die Einrichtung von Modellprojekten Lösungen für ein gutes System zur Förderung 
der Mehrsprachigkeit in Niedersachsen erprobt werden, 

– dass im Modellprojekt die Möglichkeit geschaffen worden ist, eine zertifizierte Prüfung auf der 
Niveaustufe B1 oder B2 des GER abzulegen. 
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Vor diesem Hintergrund fordert der Landtag die Landesregierung auf, 

1. die Einrichtung bilingualer Kindertagesstätten durch Beratung und mit bilingualen Konzepten 
zu unterstützen, 

2. in der Schule die Förderung der Mehrsprachigkeit und damit verbunden Angebote zur Förde-
rung der Herkunftssprache weiterzuentwickeln und auszubauen und durch entsprechende 
Modellprojekte die Angebote der Erlernung der Herkunftssprache insbesondere in den Se-
kundarbereichen I und II aufzuwerten und in allen Schulformen Leistungsnachweise in Zeug-
nissen einzuführen oder andere Formen der Leistungsanerkennung vorzunehmen, 

3. das Konzept der Förderung der Mehrsprachigkeit so weiterzuentwickeln, dass auch die Her-
kunftssprache in allen Schulformen im Sekundarbereich I und II Zeugnisrelevanz erhält und 
darüber hinaus Perspektiven für die Berücksichtigung der Herkunftssprache als Abiturprü-
fungsfach aufgebaut und gefördert werden, 

4. weiterhin die Voraussetzungen dafür weiterzuentwickeln, dass in allen Schulformen die Ein-
führung von Türkisch, Dari/Farsi, Italienisch, Russisch, Arabisch und Polnisch als zweite und 
dritte Fremdsprache gefördert und schrittweise die dafür notwendigen Voraussetzungen ge-
schaffen werden. Ziel muss es sein, Mehrsprachigkeit an Schulen adäquat fördern zu können, 

5. die schrittweise Erweiterung des Angebots herkunftssprachlicher Lehramtsfächer, insbeson-
dere durch den Auf- und Ausbau von Studienmöglichkeiten in Niedersachsen (eventuell auch 
mit Hochschulkooperationen mit anderen Bundesländern oder internationalen Kooperationen) 
zu prüfen und zur kurzfristigen Lösung Kooperationen mit konsularischen Vertretungen wie-
derzubeleben oder aufzubauen, 

6. die Anerkennung ausländischer Lehramtsausbildungen zu vereinfachen und das Angebot an 
Weiterbildungsmöglichkeiten zur Qualifizierung als herkunftssprachliche Lehrkraft für Quer-
einsteigerinnen/Quereinsteiger und Lehrerinnen/Lehrer mit ausländischer Lehramtsausbildung 
auszubauen und eventuell notwendige Gesetzesänderungen anzustoßen, 

7. eine passgenaue Struktur zur Förderung der Mehrsprachigkeit mit den oben genannten For-
derungen anhand von Modellprojekten zu erproben und zu entwickeln mit dem Ziel, anschlie-
ßend niedersachsenweit funktionierende Strukturen sukzessive aufzubauen. 

Begründung 

Bereits seit Längerem kritisieren Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler den „monolingualen 
Habitus“ (Ingrid Gogolin, 1991) in deutschen Schulen. Demnach verfügten viele Kinder mit Migrati-
onshintergrund bereits vor Schuleintritt über Sprachkenntnisse in einer nichtdeutschen Erstsprache, 
die in den Schulen keine oder nur wenig Berücksichtigung fände.  

Während der Schullaufbahn wird jedoch an späterer Stelle die Mehrsprachigkeit als zentraler As-
pekt der Bildung aufgegriffen: Die Schülerinnen und Schüler, die zunächst zugunsten der deut-
schen Sprache „monolingualisiert“ werden, müssen wieder Fremdsprachenkenntnisse erwerben. In 
den meisten Fällen kommt dabei allerdings nicht die Erstsprache der Migrationskinder infrage, son-
dern eine Auswahl zwischen der englischen, französischen, spanischen und/oder lateinischen 
Sprache. 

Der Erwerb der Erstsprache ist zum Zeitpunkt des Schuleintritts bei Weitem nicht abgeschlossen. 
Es kann zwar von einer altersgerechten Entwicklung der Mündlichkeit ausgegangen werden; wie 
bei einsprachig deutschen Kindern auch müssen in der mündlichen Sprache aber wesentliche Be-
reiche der Grammatik, des Lexikons und der Pragmatik noch in der schulischen Sozialisation er-
worben werden. Der gesamte Bereich der Schriftlichkeit (Lesen und Schreiben) muss aber erst in 
der Schule gelernt werden. Eltern, insbesondere wenn der Erstschrifterwerb in einer anderen als 
der lateinischen Schrift erfolgte, sind häufig mit dieser Aufgabe überfordert. Die Forschung zur 
Zweisprachigkeitsentwicklung bei Kindern zeigt, dass sowohl kognitive als auch lebensweltliche 
Vorteile für diese Kinder nachzuweisen sind. Somit kann der allgemeine schulische Erfolg mit der 
Förderung der Zweisprachigkeit unterstützt werden. Eine konstante Beschulung in der Erst- bzw. 
Familiensprache während der gesamten Schullaufbahn ist daher von großer Bedeutung. Eine aus-
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geglichene Förderung der Bilingualität erfordert die Einbindung des herkunftssprachlichen Unter-
richts in den regulären Schulablauf. Es sollte also die Ressource Mehrsprachigkeit, über die die 
Gesellschaft durch die Migrantenfamilien verfügt, bewahrt und genutzt werden. Dies gilt über die 
Kompetenzen der Kinder und Jugendlichen mit Migrationshintergrund hinaus auch für einsprachig 
deutsch aufwachsende Kinder. Durch ein Angebot von „Herkunftssprachen“ als zweite bzw. dritte 
Fremdsprache unabhängig von den sprachlichen Voraussetzungen könnten auch diese von der 
Mehrsprachigkeit ihrer Mitschülerinnen und Mitschüler profitieren. 

 

Für die Fraktion der SPD Für die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen 

Grant Hendrik Tonne 
Parlamentarischer Geschäftsführer  

Helge Limburg 
Parlamentarischer Geschäftsführer  

 

 

(Ausgegeben am 16.11.2016) 


